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Stand der Bearbeitung der gutgeheissenen parlamentarischen  
Vorstösse (Bericht der Regierung vom 8. März 2016) 
 

 

Anträge der Staatswirtschaftlichen Kommission vom 3. Mai 2016 

 

 

Anträge: Die Staatswirtschaftliche Kommission beantragt: 

 1. auf den Bericht der Regierung vom 8. März 2016 über den  

Stand der Bearbeitung der gutgeheissenen parlamentarischen 

Vorstösse einzutreten; 

 2. den Anträgen der Staatswirtschaftlichen Kommission im Anhang 

zu diesen Anträgen zuzustimmen, im Übrigen den Anträgen der 

Regierung im Bericht vom 8. März 2016 über den Stand der Bear-

beitung der gutgeheissenen parlamentarischen Vorstösse und in 

der Übersicht dazu. 
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Anhang 
 
zu den Anträgen der Staatswirtschaftlichen Kommission vom 3. Mai 2016 zum Bericht der Regierung vom 8. März 2016 über den Stand der Bearbeitung 

der gutgeheissenen parlamentarischen Vorstösse 

 

 

Gutgeheissener parlamentarischer Vorstoss Stellungnahme der Staatswirtschaftlichen Kommission 

Nummer Titel Zustän-

digkeit 

Antrag Begründung 

43.03.11/ 

43.05.03/ 

43.08.15 

Ziele der St.Galler Hochschulpolitik / 

Zukunft Technologie- und Bildungs-

standort St.Gallen /  

FHO wohin? – Zeitgemässe Strukturen 

für eine erfolgreiche Positionierung der 

Fachhochschulen in der Ostschweiz 

BLD Auftrag nach Art. 15 Abs. 2 und Art. 95 des 

Geschäftsreglementes des Kantonsrates: 

Die Regierung wird eingeladen, die Be-

richte «Ziele der St.Galler Hochschulpoli-

tik», «Zukunft Technologie- und Bildungs-

standort St.Gallen» und «Neuregelung der 

Struktur der Fachhochschule Ostschweiz 

(FHO)» in Erfüllung des Auftrags gemäss 

Postulate 43.03.11, 43.05.03 und 43.08.15 

dem Kantonsrat spätestens Mitte 2017 vor-

zulegen.  

Die beiden Postulate stehen in Zusam-

menhang, weshalb der gleiche Termin 

zur Zuleitung an den Kantonsrat gilt. 

Obwohl das Thema sich in einem dy-

namischen Umfeld befindet, erwartet 

der Kantonsrat nun zeitnah eine klare 

Aussage. Gemäss letztjährigem Auf-

trag des Kantonsrates vom 30. April 

2015 wurde ein Endbericht und nicht 

ein Zwischenbericht beschlossen. Der 

Kantonsrat erwartet, die Berichte bis 

Mitte 2017 zu erhalten. 
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Gutgeheissener parlamentarischer Vorstoss Stellungnahme der Staatswirtschaftlichen Kommission 

Nummer Titel Zustän-

digkeit 

Antrag Begründung 

43.14.02 Fremdsprachenkonzept auf der Primar-

stufe – Überforderung für die Schülerin-

nen und Schüler? 

BLD Auftrag nach Art. 15 Abs. 2 und Art. 95 des 

Geschäftsreglementes des Kantonsrates: 

Die Regierung wird eingeladen, den Be-

richt «Fremdsprachenkonzept auf der Pri-

marstufe» in Erfüllung des Auftrags ge-

mäss Postulat 43.14.02 dem Kantonsrat 

spätestens Ende 2016 vorzulegen. 

Die Staatswirtschaftliche Kommission 

ist der Meinung, dass zur Erfüllung des 

Postulats ein Vergleich mit anderen 

Kantonen nicht zwingend ist. Vielmehr 

können die Fragen für den Kanton 

St.Gallen im Einzelnen evaluiert wer-

den. Gemäss letztjährigem Auftrag  

des Kantonsrates vom 30. April 2015 

wurde ein Endbericht und kein Zwi-

schenbericht beschlossen. Der Kan-

tonsrat erwartet, den Bericht bis Ende 

2016 zu erhalten. 

43.04.15 Rationierungen in der Gesundheitsver-

sorgung 

GD Auftrag nach Art. 15 Abs. 2 und Art. 95 des 

Geschäftsreglementes des Kantonsrates: 

Die Regierung wird eingeladen, den Be-

richt «Rationierungen in der Gesundheits-

versorgung» in Erfüllung des Auftrags ge-

mäss Postulat 43.04.15 dem Kantonsrat 

spätestens Ende 2016 vorzulegen. 

Die Staatswirtschaftliche Kommission 

hat mehrmals darauf hingewiesen, 

dass als Begründung mangelnde Mittel 

nicht herhalten können. Zudem haben 

sich Priorisierungen in Departementen 

auch nach den Aufträgen des Parla-

mentes zu richten. Weiter ist unver-

ständlich, warum sich der Termin der 

Zuleitung an den Kantonsrat um zwei 

Jahre verlängert (im Bericht 2015 der 

Regierung war die Zuleitung auf 2016 

terminiert). Der Kantonsrat erwartet, 

den Bericht bis Ende 2016 zu erhalten. 
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